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BAUPROJEKT 
 
  
 
 
 
Bauherrschaft: Daniel und Caroline Griesser, Buenstrasse 86, 8600 Dübendorf 
  
Projektverfasser: Swisshaus AG, St. Jakobstrasse 21, Postfach, 9004 St. Gallen 
  
Bauprojekt: Neubau Einfamilienhaus mit Garage, auf dem Grundstück 

Kat. Nr. 17109, Untere Geerenstrasse, Wohnzone zwei-
geschossig (W2c) 

 
 
 
  
 
 
 
Planauflage: Die Pläne liegen beim Hochbauamt, Usterstrasse 2, zur Einsicht auf. 

 
Dauer der Planauflage: 20 Tage vom Datum der Ausschreibung an. 

 
Rechtsbehelfe: Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind 

innert 20 Tagen seit der Ausschreibung der Baubehörde schriftlich 
zu stellen. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat das 
Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Ent-
scheids (§§ 314-316 PBG). 
 
Für die Zustellung des baurechtlichen Entscheides wird eine Gebühr 
von pauschal Fr. 50.-- verlangt. 

 
 
 
 
Geht zur Publikation am: 14. Dezember 2007 
 
 
 
an: - Amtsblatt des Kantons Zürich 
 - Glattaler 
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